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� Organisationen der Fischerei
� Aufgaben der Fischerei
� Gesetze / Verordnungen
� Behörden und Institutionen
� Leistungen der organisierten Angler

Folgende Themen:





Zahlen zur Fischerei in BadenZahlen zur Fischerei in Baden--
WürttembergWürttemberg

� Wasserfläche ca. 40.000 ha

� Natürliche Seen 4.500

� Fließgewässer 20 % naturnah

� Fischereischeine ca. 150.000

� Organisiert ca. 55.000 Angler

� Jahresfang der Angler (geschätzt)  2.500 – 3.000 t



Verbandsstruktur 
der 

Fischereiverbände 
in                          

Baden-Württemberg



Zu den einzelnen Zu den einzelnen 

OrganisationenOrganisationen

der Fischereider Fischerei

in Badenin Baden--WürttembergWürttemberg



Die Fischerei-

Verbände

der Angelfischer

in Baden-Württemberg

stellen

sich vor!



Badischer SportfischerBadischer Sportfischer--
Verband e. V.Verband e. V.

Im Jahr 1920 als Nachfolge vom Mannheimer 
Anglerverein gegründet.

Etwa 3.600 Mitglieder in ca. 70 Vereinen.



Verband f. Fischerei u.                         Verband f. Fischerei u.                         
Gewässerschutz in Gewässerschutz in 

BadenBaden--Württemberg e.V.Württemberg e.V.

Ursprung liegt im Jahr 1892   

Etwa 22.000 Mitglieder in 320 Vereinen.

75 Einzelmitglieder.



LandesLandes--FischereiFischerei--Verband Verband 
SüdwürttembergSüdwürttemberg--

Hohenzollern e. V.Hohenzollern e. V.

1947 gegründet.

Etwa 11.500 Mitglieder in 189 Vereinen

89 Einzelmitglieder.



Landes FischereiLandes Fischerei--
Verband Verband 

Baden e.V.Baden e.V.

Im Jahr 1885   als „Badischer Fischereiverein“  
gegründet.                                                      
Etwa 16.000 Mitglieder in 250 Vereinen.                
100 Berufsfischer, 15 Fischzüchter,                    
40 Einzelmitglieder.



Aufgaben eines FischereiAufgaben eines Fischerei--VerbandesVerbandes

� Förderung und Erhaltung der Fischereil. Tradition
� Förderung und Unterstützung der Jugendleiter
� Aus- und Weiterbildung von Gewässerwarten
� Aktivitäten in Gewässer- und Naturschutz
� Hege und Pflege der Tier und Pflanzenwelt
� Betreuung und Beratung der Mitglieder
� Rechtschutz für Mitglieder



� Vertretung der Mitglieder gegenüber Gesell-
schaft, Behörden und Institutionen

� Information der Mitglieder
� Fortbildung von Vorstandsmitgliedern 



Aufgaben eines MitgliedvereinesAufgaben eines Mitgliedvereines

� Betreuung und Beratung der Mitglieder
� Förderung und Erziehung der Jugend in Natur-

schutzfragen
� Pflegen der Kameradschaft 
� Schutz und Pflege gefährdeter Fischarten
� Hege und Pflege der Gewässer und des 

Gewässerumlandes zum Gemeinwohl
� Förderung und Pflege von Biotopen



� Pflege und Förderung des fischereilichen
Brauchtums

� Förderung des Wurfsportes (Casting)
� Mitwirkung bei Kulturellen Veranstaltungen



Mehr als die Hälfte der heimischen Fischarten Mehr als die Hälfte der heimischen Fischarten 
sind gefährdet, sind Rotesind gefährdet, sind Rote--ListeListe--Arten. Arten. 
Ursachen dafür sind meistens StrukturUrsachen dafür sind meistens Struktur-- und und 
Habitatverlust im Lebensraum Gewässer. Habitatverlust im Lebensraum Gewässer. 
Landesweit leisten ehrenamtliche Mitglieder Landesweit leisten ehrenamtliche Mitglieder 
der Fischereivereine im Jahr ca. 1,25 der Fischereivereine im Jahr ca. 1,25 
Millionen ArbeitsstundenMillionen Arbeitsstunden (15,3 Mio. Euro)(15,3 Mio. Euro) und und 
sichern dadurch auch den Fortbestand einer sichern dadurch auch den Fortbestand einer 
vielfältigen vielfältigen aquatischenaquatischen TierTier-- und und 
Pflanzenwelt.  Pflanzenwelt.  



Gesetze / VerordnungenGesetze / Verordnungen
Teil 1Teil 1

� Fischereigesetz für Baden-Württemberg (FischG)

Teil 2
� Landesfischereiverordnung (LfischVO)

� Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des
Fischereigesetzes für Ba.-Wü. (VwV-FischG)

Teil 3
� Bodenseefischereiverordnung (BodFischVO)

� Unterseefischereiordnung



� Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

� Verwaltungsvorschrift zur Durchführung § 7a WHG

� Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG)

� Verwaltungsvorschrift Gewässerverunreinigungen und 
Fischsterben

� Landesabwasserabgabegesetz (LAbwAG)

� Fischgewässerverordnung 

� Wasserbaumerkblatt

� Wasserrahmenrichtlinien

Teil 4



Teil 5Teil 5
� Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

� Naturschutzgesetz Baden-Württemberg NatSchG)

� Natura 2000

� VwV.-Schutzgebiete Naturschutz

� Bundesartenschutzverordnung (Bartsch VO)

� Washingtoner Artenschutzübereinkommen



Teil 6Teil 6
� Tierschutzgesetz (TierSchG)

� Tierschutztransportverordnung (TierSchTrV)

� Tierschutz-Schlachtverordnung (TierSchlV)

Teil 7
� Tierseuchengesetz (TierSG)

� Fischseuchen-Schutzverordnung IHN/VHS

� Fischhygiene-Verordnung-FischHV



Teil 8Teil 8
� Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
� Grundgesetz für die Bundesreplublik Deutschland 

(GG)
� Strafgesetzbuch (StGB)
� Strafprozeßordnung (StPO)
� Bundesjagdgesetz (BJagdG)
� Landesjagdgesetz (LJG) 
� Tierkörperbeseitigungsgesetz (TierKBG)
� Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG)



Behörden und InstitutionenBehörden und Institutionen
� Oberfinanzdirektion

� Vermögen u. Hochbauamt

� Fischereibehörde – Fischereiaufsicht
� LFU

� Naturschutzbehörde

� Landratsamt

� Umweltamt

� Landwirtschaftsamt

� Fischgesundheitsdienst 



� Gemeindeverwaltung

� Polizeidienststellen

� Wasserschutzpolizei
� Forstverwaltung

� Gewässerdirektion

� Landesfischereibeirat

� Jagdverband 

� BNL

� LNV

� usw.



Leistungen der organisierten Leistungen der organisierten 
AngelfischerAngelfischer

� Unzählige Arbeitsstunden für Natur- und Umwelt

� Gewässerunterhaltung und Sanierung
� Jugendarbeit

� Wasserbaumaßnahmen
� Durchgängigkeit der Fließgewässer

� Zusammenarbeit mit Kindergärten / Schulen
� Ausbildung zur Staatlichen Fischerprüfung



GewässerbauGewässerbau
BeispieleBeispiele

IG Bruhrain

IG Bruhrain

IG Bruhrain

FV Wilferdingen

AV L inkenheim AV L inkenheimFV Wilferdingen

FV Wilferdingen



Thema Thema 
DurchgängigkeitDurchgängigkeit



Ausbildungsplan zur Staatl. FischerprüfungAusbildungsplan zur Staatl. Fischerprüfung
Der Weg zum AngelnDer Weg zum Angeln

Wer in Baden-Württemberg oder in anderen Bundes-
ländern die Angelfischerei ausüben will, muss einen 
Fischereischein besitzen.

Voraussetzung für den Erwerb des Fischereischeines in            
Baden-Württemberg, § 31 Abs. 2 FischG vom 14. Nov. 
1979, ist die erfolgreiche Teilnahme an dem   
Pflichtvorbereitungslehrgang und die erfolgreiche 
Ablegung der Sachkundeprüfung/Fischerprüfung.



Rahmenlehrplan / SachkundenachweisRahmenlehrplan / Sachkundenachweis

� Allgemeine Fischkunde min. 4 Std.
� Spezielle Fischkunde min. 4 Std.
� Gewässerökologie/Fischhege min. 8 Std.
� Gerätekunde Theorie/Praxis     min. 7 Std.
� Versorgen und -werten v. Fischen min. 2 Std.
� Gesetzeskunde min. 5 Std.

Mindest Pflichtstunden 30 Stunden



Durchführung der PrüfungDurchführung der Prüfung

Schriftliche Prüfung mit
60 Fragen aus den fünf Sachgebieten
Bestanden bei > 45 richtigen Antworten 
und dabei min. die Hälfte aus jedem Sachgebiet
richtig beantwortet hat.
Nach bestandener Prüfung von Prüfungsbehörde
ein Zeugnis.



Grundsätze der Angelfischerei Grundsätze der Angelfischerei 

1.



Grundsätze der Angelfischerei Grundsätze der Angelfischerei 

2.



Der Mensch Der Mensch 
ist ein Teil der Natur, ist ein Teil der Natur, 

und wird und wird 
von ihr beeinflusst !von ihr beeinflusst !

Daher kann Daher kann 
der Mensch aus der Natur nicht der Mensch aus der Natur nicht 

ausgegrenzt werden.ausgegrenzt werden.


